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Lärmoptimierung bei Bauprojekten
Die Schweiz rückt zusammen. Nur bei 
den Nutzungsinteressen rückt die Bevöl-
kerung auseinander. Mit dem Anstieg 
der Bevölkerungsdichte in der Schweiz 
steigt auch die Nutzungsdichte. Dies 
bedeutet, dass mehr und mehr Anfor-
derungskriterien aufeinanderprallen. 

Insbesondere beim Lärm, wo die Distanz 
zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen 
hilfreich ist, kommt es zunehmend zu poten-
ziellen Konflikten. Einerseits werden Waren 
und Dienstleistungen produziert und gear-
beitet, andererseits erhöht sich gleichzeitig 
der Ruheanspruch der Menschen in einem 
immer hektischer werdenden Umfeld. Davon 
betroffen sind alle Bereiche des Lebens. Sei 
dies beispielsweise ein Neubau oder Umbau 
einer Industrieanlage, eine Anlieferung 
des Gewerbes, die Öffnungszeiten eines 
Gastrobetriebes oder auch der Einbau einer 
Wärmepumpe oder Klimaanlage in einem 
Einfamilienhaus.

Lärmbelastung von Wohnhäusern durch Industrielärm

Während die Sensibilisierung der Hersteller 
und der Bauherren im privaten Bereich zu-
nimmt und die Geräte immer leiser werden, 
zeigt sich, dass der Beachtung des Lärm-
schutzes der Industrie und des Gewerbes bei 
Aus- und Umbauprojekten oft zu wenig Ge-
wicht geschenkt wird. Dies geschieht meist 

nicht mutwillig, sondern aus Unkenntnis 
über die bestehende und künftige Lärmsi-
tuation. Dies führt dazu, dass es schliesslich 
zu Überschreitungen der Grenzwerte und zu 
Lärmklagen kommt. Bei Überschreitung der 
Grenzwerte sind nachträglich Massnahmen 
umzusetzen. Solche Massnahmen sind dann 
oft teurer und können den betrieblichen 
Ablauf negativ beeinträchtigen.

Um eine solche Situation zu verhindern ist es 
von Vorteil, die Lärmsituation schon in der 
Planungsphase zu klären und zu beachten. 
Die kritischen Lärmquellen können erkannt 
und beziffert werden. Wenn nötig, kann das 
Projekt so der Lärmsituation angepasst und 
die Lärmschutzanforderungen durch meist 
einfachere, günstigere Massnahmen einge-
halten werden. Ebenfalls können zu diesem 
Zeitpunkt die Lärmschutzmassnahmen mit 
dem Produktionsablauf optimal geplant 
werden, um diesen nicht zu behindern. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass bei 
weiteren Projekten die lärmkritischen Orte 
bereits bekannt sind, so dass dies bei der An-
ordnung neuer Lärmquellen berücksichtigt 
werden kann.

Planen Sie ein Bauprojekt, das selbst Lärm 
generiert oder an einem lärmbelasteten 
Standort vorgesehen ist? Dann ist zu beach-
ten, dass die Vorgaben der Lärmschutzver-
ordnung (LSV), der kantonalen Vorschriften 
sowie unter Umständen der Norm SIA 181 

«Schallschutz im Hochbau» eingehalten wer-
den müssen. Sofern nicht von der Behörde 
aufgrund von Klagen verlangt, sind gemäss 
LSV Lärmbeurteilungen beispielsweise vor-
zunehmen bei:

 ◆ Neubauten und Erweiterungen von Ge-
bäuden mit lärmempfindlichen Räumen 
(bspw. Wohn- und Schlafräume, Büros, 
Schulzimmer)

 ◆ Ausscheidung und Erschliessung von Bau-
zonen in lärmbelasteten Gebieten

 ◆ Änderungen oder Erstellung neuer Indus-
trieanlagen oder haustechnischer Anlagen 
(bspw. Rückkühler, Klimaanlagen, Lüftun-
gen, Kamine, Wärmepumpen)

 ◆ Änderung von Verkehrsströmen (bspw. 
Parkplätze, Anlieferungen, Arealverkehr)

 ◆ Verlängern, verschieben von Betriebs-
zeiten

Bei der Durchführung von zahlreichen 
Lärmgutachten in den letzten Jahren ha-
ben wir die Erfahrung gemacht, dass auch 
in folgenden Situationen eine vorgängige 
Lärmbeurteilung zu empfehlen ist:

 ◆ Nicht zonenkonforme Nutzung wie Woh-
nen in der Industriezone

 ◆ Bauen an Zonengrenzen

Wir unterstützen Sie gerne bei der lärmtech-
nischen Optimierung Ihres Projektes.

Mehr Infos unter:
www.neosys.ch
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